
Diplomklausur aus Strafverfahrensrecht, 21. September 2021 

Schallmoser 
 

 

__________________________________ 

Bewertungsschema 

1.  

Unrichtige 
Gerichtsbe-
setzung 

2. + 

Verstoß gegen 
Beeidigungs-
pflicht 

3. 

Unzulässiger 
Ausschluss der 
Öffentlichkeit 

4. 

Keine 
Einvernahme 
des A 

5. 

Keine 
„Reaktion“ auf 
Beweisanträge 

6. 

Vorspielen des 
heimlich auf-
genommenen 
Tonbands? 

7. 

Zurückweisung 
der übrigen 
Beweisanträge 
des S? 

8. 

Keine 
Schlussplä-
doyers 

9. + 

Keine 
öffentliche 
Urteils-
verkündung 

10. 

Verspätet 
zugesandtes 
HV-Protokoll 

11. 

Unvollständ-
iges HV-
Protokoll 

12.  

zu 8., 10. und 
11. 

Nichtigkeits-
beschwerde 
zur Wahrung 
des Gesetzes 

 
§ 31 Abs 3 Z 6a 
Eigenzuständigkeit 
§ 32 Abs 1  
Besetzung 
 
Art 83 Abs 2 B-VG,  
§ 11 StPO 
Verletzung des 
Rechts auf gesetzl. 
Richter 
 
§ 281 Abs 1 Z 1 
Nichtigkeits-
beschwerde 
 
 
 
Ausführungen zur 
„Erfolgsaussicht“ 
 

 
§ 240a Abs 1 
Beeidigungspflicht 
 
 
 
§ 281 Abs 1 Z 3 
Nichtigkeits-
beschwerde 
 
 
 
Ausführungen zur 
„Erfolgsaussicht“ 
(Abs 3!) 
- für A 
- für S 

 
§ 228, § 229, § 12 
Ausschlussgründe 
 
 
 
§ 281 Abs 1 Z 3 
Nichtigkeits-
beschwerde 
 
 
 
Ausführungen zur 
„Erfolgsaussicht“ 
(Abs 3!) 
- für A 
- für S 
 
+ 
§ 230 Abs 2 
Vertrauenspersonen 
 

 
§ 244, § 245 Abs 1 
Einvernahme insb 
zum Schuldvorwurf 
 
 
Art 6 EMRK, § 6 StPO 
Verletzung des 
Rechts auf rechtl. 
Gehör 
 
 
§ 281 Abs 1 Z 4 
Nichtigkeits-
beschwerde 
 
 
 
Ausführungen zur 
„Erfolgsaussicht“ 
- für A 
- für S 

 
§ 55 Abs 1 
Beweisantrag 
- Thema 
- Mittel 
 
§ 238 Abs 1 und 3 
Erledigungspflicht 
 
 
 
 
§ 281 Abs 1 Z 4 
Nichtigkeits-
beschwerde 
 
 
 
Ausführungen zur 
„Erfolgsaussicht“ 
(Abs 3!) 
- für A 
- für S 
 

 
Kein Beweis-
verwertungsverbot 
im Gesetz 
 
 
Ausführungen 

 
Begründung für  
Zurückweisung 
 
 
 
Keine Beschwer  
(§ 281 Abs 3) 
 
 
 
 
Ausführungen 
 

 
§ 255 Abs 1 
Schlussplädoyers 
„letztes Wort“ 
 
 
Keine Bekämpfbar-
keit mit ordentlichen 
Rechtsmitteln 

 
§ 229 Abs 4, § 268,  
§ 12 
Öffentlichkeit bei 
Urteilsverkündung 
 
§ 281 Abs 1 Z 3 
 
 
 

 
§ 271 Abs 6 
Zustellung mit 
Urteilsausfertigung 
 
 
Keine Bekämpfbar-
keit mit ordentlichen 
Rechtsmitteln 

 
§ 271 Abs 3 
Zusammenfassung 
der Aussagen etc. im 
Protokoll 
 
Keine Bekämpfbar-
keit mit ordentlichen 
Rechtsmitteln 
(§ 281 Abs 1 Z 3 nur 
bei gänzlichem 
Fehlen!) 

 
§§ 23, 292 
Für einfachgesetzl. 
Rechtsfehler 
 
 
Kein Rechtsanspruch 
auf Erledigung 
(Anregung) 

Note:  

 


